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FACHGEBIETE

Unternehmenswert erhöhen – profitabel für alle.

Private Equity ist außerbörsliches
(= Private) Unternehmenseigenkapi-
tal (= Equity). Hauptanwendungsbe-
reich und Hauptberatungsbedarf lie-
gen im Unternehmenskauf und -ver-
kauf mit Finanzinvestoren (mit Buy
Out – Kauf reifer Unternehmen – und
Venture Capital – Wagniskapital). Zu
Private Equity gehören auch die Er-
richtung und Platzierung von Private-
Equity-Fonds (Fund Formation) mit
Beratung von Organisatoren („GPs“
– General Partners) und Investoren
(„LPs“ – Limited Partners). Zuneh-
mend bedeutsam ist die Beratung von
Managern des Zielunternehmens
über Rechte und Pflichten beim Ver-
kauf oder bei der Ausgestaltung der
Management-Beteiligungen nach
dem Erwerb.

Private Equity setzt „aktive“ Ei-
gentümer und ein signifikant beteilig-
tes Management voraus, eine Fort-
entwicklung der Erfolgsprinzipien
des Mittelstands in Deutschland und
in den meisten Industrieländern (Ow-
ner Operated Business). Manche Ex-
perten sagen – sehr akzentuiert –,
dass „eigentümerbeeinflusste“ Unter-
nehmen wie Familienunternehmen

und Private-Equity-Unternehmen
wirtschaftlich vor allen anderen er-
folgreich seien. Dies spricht dafür,
dass weiterhin Kapital dorthin flie-
ßen wird, die Investitionen weiter
professionalisiert werden und damit
der Beratungsbedarf weiter steigt.

Auf praktisch jeder Stufe eines
Kauf- und Verkauf-Vorgangs spielen
Juristisches und Juristen eine mehr
oder weniger große Rolle: Vorüberle-
gungen auf Verkäuferseite, Analyse
von Branche und Zielunternehmen
auf Käuferseite, Informationsmemo-
randum des Verkäufers, Kontaktauf-
nahme, Vertraulichkeitsvereinba-
rung, Datenraum-Erstellung, Vorer-
werbsprüfung (Due Diligence für
Käufer, Banken usw.; Vendor Due
Diligence für Verkäufer; speziell für
Umwelt, Pensionen usw.), Unterneh-
mensplanung (nicht nur Financial
Engineering), indikative Angebote,
Absichtserklärung (Letter of Intent),
Vertragsentwurf und -verhandlung,
Finanzierungsverhandlungen mit
Banken und Mezzanine-Gebern, Ver-
tragsabschluss (Signing), Erfüllung
von Kartell- u.a. Vollzugsbedingun-
gen, Vollzug (Closing), Umgestaltung
durch Erwerber, Gewährleistungsan-
sprüche, Schiedsgerichte u.v.a.

Die Verbindung von Recht und
Steuer im Kopf des juristischen Ver-
handlers, zumindest aber in seinem
Team, bringt unter dem Druck einer
Transaktion besondere Vorteile. Der
Jurist muss auch wirtschaftlich wis-
sen, welches Verfahren und welche
Konditionen den Usancen entspre-
chen.

Die ersten 100 Tage
Private Equity und Unternehmenskauf
erscheinen gerade dem Berufsanfänger
schnell als attraktiv. Hoher Arbeitsbe-
lastung stehen Erfolgserlebnisse und
Verdienstchancen gegenüber. Der Be-
rufsanfänger soll die Attraktivität die-
ses lebendigen Umfelds mit zahlrei-
chen Reisen und viel Abwechslung

(trotz mühseliger Due Diligence im
Datenraum) gerne 100 oder auch 365
Tage lang genießen. Er sollte sich aber
nicht zum reinen, auch noch so erfolg-
reichen „Wheeling Dealing“ verleiten
lassen. Der Jurist reussiert am Ende
durch rechtstechnische Brillanz und
Präzision. Dies muss man lernen, viele
Jahre lang.

Was Sie mitbringen sollten
Verhandlungsgeschick, soziale Kom-
petenz sind sehr nützlich. Sie entwi-
ckeln sich im Laufe der Zeit. Auch
die eigene Belastbarkeit auszutesten
und auszuweiten hat Zeit. Wirklich
mitbringen muss der Jurist bei Mer-
gers & Acquisitions das Gleiche wie
anderswo: solide, dauernd fortentwi-
ckelte rechtliche und steuerliche
Kenntnisse im Vertragsrecht und weit
darüber hinaus, ein Verständnis für
Positionen (nicht Argumentationen),
die Kraft zur Trennung von Wichti-
gem und Unwichtigem, den Willen
zum Erfolg und mehr als anderswo:
sicheres Englisch.
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In Kürze

PRIVATE EQUITY

REINHARD PÖLLATH ist seit
30 Jahren Rechtsanwalt, viel-

facher Aufsichtsrat und einer von 22
Partnern bei P+P PÖLLATH + PARTNERS.
Hier sind 70 Anwälte und Steuerberater
ausschließlich für Transaktionen (M&A,
Immobilien) und Großvermögen tätig.

Plus
hohe materielle und immaterielle
Leistungsanreize
Erkennen und Ausweiten der eigenen
Fähigkeiten im „Stress“

Minus
hohe Belastung (auch für die Familie)
Gefahr der Ablenkung von juristischer
Exzellenz


